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Bayerischer Blinden- und
Sehbehindertenbund e. V.




Bayerisches Gesetz zur Gleichstellung, Integration und Teilhabe von Menschen mit Behinderung (Bayerisches Behindertengleichstellungsgesetz – BayBGG) 

hier: 

Stellungnahme des Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbundes e.V. (BBSB e.V.) - die Selbsthilfeorganisation der blinden und sehbehinderten Menschen in Bayern zur Novellierung des BayBGG im Jahre 2008 - zu Art. 12, 13 und 14
Art. 12: Gestaltung von Bescheiden und Vordrucken

In Art. 12, Abs. 2 wurde die Verordnung "zum barrierefreien Zugang von Dokumenten" erlassen (BayDokZugV). 

Zur Verordnung hat der BBSB folgenden  Kritikpunkt:

Die in § 5 Abs. 2 S. 3 gewählte Formulierung schränkt unserer Ansicht nach die Wahlmöglichkeit Betroffener gemäß § 5 Abs. 2 S. 1 zu stark ein, weil Behörden die ausgewählte Form, in der Dokumente zugänglich gemacht werden sollen, zurückweisen können, "wenn sie mit Mehrkosten" verbunden ist.

Wir sprechen uns dafür aus, die Worte "sie mit Mehrkosten oder" zu streichen. Das "Mehrkosten-Argument" könnte in Zeiten enger Finanzkassen dazu führen, dass es Betroffenen, die die Informationsaufnahme in Blindenschrift bevorzugen, bei längeren Bescheiden verwehrt wird, dass ihrem Informationsbedürfnis entsprochen wird. Wenn z.B. ein Bescheid mit Anlagen 10 Schwarzschriftseiten umfasst, muss davon ausgegangen werden, dass er in Blindenschrift voraussichtlich 30 Punktschriftseiten hat. Bei einem Seitenpreis von 40 Cent je Punktschriftseite ergäbe das Übertragungskosten von 12,00 €. Dem steht ein Kassettenpreis von 5,00 € gegenüber.

Damit wird eine Behörde in Bayern bei diesem Kostenverhältnis wahrscheinlich die Entscheidung treffen, dass sich die blinde Person mit einer Zugänglichmachung auf Kassette zufrieden geben muss, es sei denn, die betroffene Person gehört zum Kreis der Taubblinden, so dass eine Zugänglichmachung in akustischer Form ungeeignet wäre. In diesem Zusammenhang muss darauf hingewiesen werden, dass Blindenschriftleser in der Regel Informationen in Braille bevorzugen, weil sie über 

den Tastsinn Gelesenes weit intensiver wahrnehmen und besser handhaben können als Informationen in akustischer Form.

Da die zu erwartenden Gesamtkosten für die Zugänglichmachung von Dokumenten in Abschnitt D des Rechtsverordnungsentwurfs aus unserer Sicht realistisch eingeschätzt werden und die Kosten "unterhalb der Schwelle, die als erheblich zu betrachten ist", liegen, spricht aus unserer Sicht vieles dafür, die Zurückweisungsmöglichkeit wegen Mehrkosten aus dem Entwurf der Rechtsverordnung herauszunehmen. Die Streichung wäre zudem ein Beitrag zur Verwaltungsvereinfachung, weil ansonsten bei strenger Anwendung des "Mehrkosten-Arguments" in jedem Einzelfall ein Kostenvoranschlag für die unterschiedlichen Wahlmöglichkeiten eingeholt werden müsste, was für sich gesehen einen erheblichen zusätzlichen Verwaltungsaufwand verursacht. Gleichzeitig würde durch das Einholen der Kostenvoranschläge das laufende Verwaltungsverfahren unnötig verzögert.

Als wichtigen Punkt des Art. 12 BayBGG sehen wir auch die Kenntnis der Menschen mit Sehbeeinträchtigung von diesem Artikel. 
Der BBSB hat in all seine Kanäle die Möglichkeit der barrierefreien Zusendung von Dokumenten verbreitet. Doch erreichen wir nicht alle blinden und sehbehinderten Menschen in Bayern. Wir halten es für die Pflicht der Behörden, Menschen mit einer Sehbeeinträchtigung zu informieren, dass sie Bescheide in der ihnen zugänglichen Weise erhalten können - die öffentlichen Stellen, die z.B. Bescheide zustellen, haben also die Informationspflicht gegenüber Ihren blinden und sehbehinderten Bürgern. 

Art. 13 Barrierefreies Internet und Intranet

Zu Art 13 BayBGG wurde die Verordnung zur "Barrierefreien Informationstechnologieverordnung (BayBITV) erlassen.  
Folgender wesentlicher Kritikpunkt in der Verordnung zu §4: "Umsetzung für sonstige Träger öffentlicher Gewalt"

"1Den Gemeinden, Gemeindeverbänden und sonstigen der Aufsicht des Freistaates Bayern unterstehenden juristischen Personen des öffentlichen Rechts mit Ausnahme

des Bayerischen Rundfunks und der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien wird empfohlen, ihre in § 1 genannten Angebote gemäß §§ 2 und 3 zu gestalten. 2Dies gilt für die Landkreise auch hinsichtlich der Angebote der staatlichen Landratsämter."

Dies entspricht unserer Meinung nicht dem Wortlaut des Art. 13 BayBGG. 

Darin steht: "..1 Träger öffentlicher Gewalt im Sinn des Art. 9 Abs. 1 Satz 1 gestalten ihre Internet- und Intranetauftritte und -angebote sowie die von ihnen zur Verfügung gestellten grafischen Programmoberflächen, die mit Mitteln der Informationstechnik dargestellt werden, unter Berücksichtigung der nach Satz 2 zu erlassenden Verordnung schrittweise technisch so, dass sie von behinderten Menschen grundsätzlich uneingeschränkt genutzt werden können; ..."

Träger der öffentlichen Gewalt nach Art. 9 BayBGG sind: 

· Behörden 

· öffentliche Stellen des Freistaates Bayern 

· Staatsanwaltschaften 

· Gemeinden 

· Gemeindeverbände 

· sonstige der Aufsicht des Freistaates Bayern unterstehende juristische Personen des öffentlichen Rechts (z.B. Bayerischer Rundfunk und die Bayerische Landeszentrale für neue Medien).

Demnach sind diese Träger der öffentlichen Gewalt auch verpflichtet, ihre Angebote nach Art. 13, Abs. 1 BayBGG im angemessenen Zeitraum, barrierefrei zu gestalten. Nur eine Empfehlung auszusprechen, widerspricht dem Gesetzestext des BayBGG. 

Die in Art. 9 BayBGG aufgeführten Ausnahmen können sich nur auf die Ziele nach Art. 1 BayBBG beziehen, für die Aufgaben nach Art. 13 BayBGG sind sie nicht relevant. Da eine Verordnung zu einem Artikel nicht gegen den Artikel selbst verstoßen darf, müssen alle aufgeführten Träger der öffentlichen Gewalt die Ziele des Art. 13 BayBGG erfüllen - eine ledigliche Empfehlung wäre hier nicht ausreichend und damit gesetzeswidrig.

Die Erfahrung hat gezeigt, dass man mit lediglichen Empfehlungen nicht viel erreicht. Blinde und sehbehinderte Menschen könnten heute nicht mit grafischen Bildschirmoberflächen arbeiten, wenn es in den USA nicht das Anti-diskriminierungsgesetz schon in den 70-er Jahren gegeben hätte. So war gerade Microsoft verpflichtet, Schnittstellen für Hilfsmittel freizulegen, damit auch blinde und sehbehinderte Menschen mit den Programmen arbeiten können. Man sieht an vielen Programmen, die auf dem Betriebssystem von Microsoft ("Windows") laufen, aber sich nicht an diese Standards halten, können blinde und sehbehinderte Menschen nicht arbeiten (z.B. der Browser "Netscape" oder einige Terminal-Service-Programme). Dies zeigt, dass man durch Verpflichtungen die Ziele von Menschen mit Behinderung erreicht, überlässt man dies der Freiwilligkeit - auch wenn man meinen sollte, der gesunde Menschenverstand würde das von selbst regeln - wird man Gründe finden, warum man die Empfehlungen nicht verwirklichen kann - und sei es das billigste Mittel: die finanziellen Gründe.

Durch die großzügigen Umsetzungszeiten kommt unserer Meinung nach auch nicht das Konnexitätsprinzip zu tragen. Innerhalb der kommenden 4 bis 6 Jahre muss bestimmt jede Behörde ein Relaunch beispielsweise ihrer Web-Auftritte erstellen. Da man von öffentlichen Trägern erwarten kann, dass sie strukturiert und ordentlich arbeiten müssen - und nichts anderes ist barrierefreies Programmieren -, kann der Staatshaushalt durch das Konnexitätsprinzip damit auch nicht belastet werden.

Der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund e.V. fordert, dass die Empfehlung für Gemeinden und Kommunen, barrierefrei ihre Websites zu erstellen, in eine Pflicht umgewandelt wird.

Art. 14 Barrierefreie Medien

Für blinde und sehbehinderte Nutzer gibt es eine begleitende Filmbeschreibung. Eine Sprecherin oder ein Sprecher erklärt in den Dialogpausen eines Filmes was auf dem Bildschirm gerade passiert. Eine Sendung, bei  der es diese Filmbeschreibung gibt, nennt man einen Hörfilm. Die erklärende Filmbeschreibung heißt Audiodescription (AD).

Vorab kann man sagen, dass sich die privaten Sendeanstalten nicht bei der Ausstrahlung von Hörfilmen beteiligen. 

Sender, die Hörfilme produzieren, sind: ARD, ZDF, BR, MDR, 3SAT und Arte. Die anderen Länder-Sendeanstalten strahlen Hörfilme der oben genannten Sendeanstalten aus, produzieren selbst aber keine Hörfilme. 

Es gibt drei Übertragungsarten von Fernsehsendungen:

- über Antenne

- Kabel 
- Satellit

Diese drei Übertragungsarten können analog oder digital ausgestrahlt werden. Somit gibt es zur Zeit 6 verschiedene Übertragungsarten:

1. Antenne analog

2. Kabel analog

3. Satellit analog 

4. Antenne digital (DVB-T)

5. Kabel digital (DVB-C)

6. Satellit digital (DVB-S)
Die analogen Übertragungsarten werden zunehmend reduziert, da sich die Sendeanstalten und Übertragungsgesellschaften den neuen digitalen und damit umfangreicheren und flexibleren Übertragungswegen widmen.
Bei den analogen Übertragungswegen gab es technisch gesehen keine Probleme mit der Audiodescription. Man konnte sowieso nur Mono oder Stereo übertragen und empfangen. Für die AD nutzte man den zweiten Tonkanal, der separat angesteuert werden konnte. 
Bei der digitalen Übertragung treten andere Probleme auf. Zum Empfang über DVB-T beispielsweise,  braucht man eine Settop-Box, um die empfangenden Daten für das Empfangsgerät umzuwandeln und für den Satellitenempfang benötigt man einen Receiver, der die Daten fernsehgerecht aufbereitet. 

Probleme für den Hörfilmempfang können folgende sein:

1. Die Sendeanstalten geben die notwendigen Steuerzeichen für die Ausstrahlung eines Hörfilmes nicht korrekt an die Kabelanbieter weiter.
2. Die Kabelanbieter setzen die mitgegebenen Steuerzeichen nicht korrekt um.

3. Die Settop-Boxen, Decoder und Receiver können die Steuerzeichen nicht korrekt umsetzen. 
4. Die Empfangsgeräte können die Tonspuren nicht trennen.

5. Der Empfangsbenutzer ist nicht in der Lage, die Tonspur abzuschalten.
Die Forderung des BBSB zur Erweiterung  des Artikel 14 BayBGG ist:

· dass die Sendeanstalten zu einer korrekten Weitergabe der Daten für Hörfilme verpflichtet werden und
· dass gerade die Kabelanbieter verpflichtet werden, die gelieferten Daten der Sendeanstalten korrekt an die Empfänger weiterzugeben. 

Ferner fordern wir: 

· dass die Produktion und Ausstrahlung von Hörfilmen gesteigert wird und

· dass auch die privaten Sendeanstalten sich an der Produktion und Ausstrahlung von Hörfilmen beteiligen.  

München, 11. Dezember 2007
gez. Bernhard Claus

Geschäftsführungsassistent 
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